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3. die Verwirklichung der Prinzipien der Kaderpoli
tik auf dem Gebiet der Volksbildung.

* Sie qualifizieren die leitenden pädagogischen Ka
der in den Kreisen und Stadtkreisen. Sie entwickeln 
im Bezirk eine Kaderreserve und sind für die Aus
wahl und den Einsatz von Lehrern und Erziehern 
für Funktionen in den vom Rat des Bezirkes ge
leiteten Einrichtungen des Volksbildungswesens 
verantwortlich. Sie unterbreiten Vorschläge für den 
Einsatz in zentralen Funktionen.
Sie lenken die Werbung des Lehrer- und Erzieher
nachwuchses für die Einrichtungen der Volksbil
dung und die Einweisung der Absolventen der 
Lehrer- und Erzieherausbildungsstätten in die 
Kreise und Stadtkreise;
die Unterstützung und Kontrolle bei der Durchfüh
rung der gesetzlichen Bestimmungen über die För
derung und Rechte der pädagogischen Intelligenz;

4. die Koordinierung der Arbeit zur Förderung der 
polytechnischen Bildung und Erziehung, der Be
rufsausbildung und -lenkung sowie der Qualifizie
rung der Werktätigen;
die Entwicklung und Koordinierung des Netzes der 
beruflichen Bildungseinrichtungen in Übereinstim
mung mit den Organen der Staatsmacht der Kreise 
und Stadtkreise, den Vereinigungen Volkseigener 
Betriebe und den zentralen staatlichen Organen;

5. die Leitung der dem Rat des Bezirkes unterstellten 
Fachschulen und anderen Einrichtungen der Volks
bildung und die Entwicklung der Zusammenarbeit 
mit anderen im Bezirk gelegenen Fach- und Hoch
schulen;

6. die regelmäßige Analyse der Entwicklung der Ju- 
genrechtspflege im Bezirk und die Einleitung der 
sich daraus ergebenden Maßnahmen;

7. die Unterstützung und Kontrolle der Jugendförde
rung, der außerschulischen Erziehung und der Vor
schulerziehung;

8. die Anleitung bei der Durchführung der Ferien
gestaltung;

9. die Anleitung zur Vorbereitung und Durchführung 
der Elternbeiratswahlen in Zusammenarbeit mit 
dem Bezirksausschuß der Nationalen Front des

• demokratischen Deutschland;

10. die Unterstützung bei der Lösung der Aufgaben 
auf dem Gebiet der Jugendhilfe.

ф

L. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet 
der Kultur

Der Bezirkstag und seine Organe sind verantwortlich
für;
1. die Entwicklung der sozialistischen Kultur durch 

ein reiches vom Geiste des realen Humanismus 
getragenes kulturelles Leben in Stadt und Land, 
das die wachsenden und mannigfachen Bedürfnisse 
unseres Volkes vielseitig und interessant befriedigt 
und zur geistigen Formung des neuen sozialisti
schen Menschen beiträgt;

2. die Entwicklung des künstlerischen Schaffens der 
Werktätigen, insbesondere die Förderung ihrer Be

gabungen. die Tätigkeit von Zirkeln und Arbeits
gemeinschaften auf allen Gebieten der kulturellen 
Selbstbetätigung, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und den 
anderen Massenorganisationen.

Sie fördern die Bewegung der „Jungen Talente** 
und unterstützen die musische Erziehung an den 
Schulen und in den außerschulischen Arbeits
gemeinschaften;

3. die allseitige Unterstützung der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland bei der Entwick
lung und Festigung der Dorfklubs und der Klubs
der Werktätigen.
Sie unterstützen den Deutschen Kulturbund und die 
Freie Deutsche Jugend bei der Bildung, Entwick
lung und Arbeit der Klubs der Intelligenz und der 
Klubs der Jugend;

4. die systematische Kulturpropaganda und die Ver
breitung neuer Formen und Methoden der Kultur
arbeit.
Sie koordinieren die Kulturarbeit und führen den 
Erfahrungsaustausch auf allen Gebieten der Kultur 
durch;

5. die Anleitung und Kontrolle der Organe der Staats
macht der Kreise und Stadtkreise bei der Verwirk
lichung der Kulturpolitik auf dem Gebiet des 
Volkskunstschaffens, des Veranstaltungs Wesens, des 
Theaterschaffens, des Lichtspielwesens, des 
Museums- und Ausstellungswesens, der Denkmal
pflege und des Denkmalschutzes sowie für die Ent
wicklung des Musiklebens, des Bibliothekwesens 
und des Buchhandels;

6. die Anleitung und Kontrolle für die Durchführung 
von bezirklichen Lehrgängen und für die Organe 
der Staatsmacht der Kreise bei der Aus- und Wei
terbildung von Kadern auf kulturellem Gebiet;

7. die Unterstützung der Organe der Staatsmacht der 
Kreise und Stadtkreise bei der Lösung der kultur
politischen Aufgaben der Theater und staatlichen 
Orchester;

die Sicherung des Einsatzes der Filme durch den 
Filmvertrieb unter dem Gesichtspunkt der höchst
möglichen kulturpolitischen und wirtschaftlichen 
Wirksamkeit sowie der Programme des VEB 
Konzert- und Gastspieldirektion in Abstimmung 
mit den Organen der Staatsmacht der Kreise;

8. die Leitung der dem Bezirk unterstellten Kultur
einrichtungen und Fachschulen.

Alle kulturpolitischen und anderen Maßnahmen, 
die die Entwicklung der dem Bezirk unterstellten 
Kultureinrichtungen betreffen, sind, soweit sich 
daraus Verpflichtungen für die Organe der Staats
macht der Kreise und Stadtkreise ergeben, vorher 
mit ihnen abzustimmen;

9. die Pflege und den Schutz der Denkmale, die von 
Bedeutung für den Bezirk sind, sowie für ihre Er
schließung für die Bevölkerung;

die Vermittlung der neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen an alle 
musealen Einrichtungen im Bezirk;


